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legenen Gemeinden iſt wenigſtens 3 Tage vor

Anfang des Termins davon Kenntniß zu geben .
nS

In dem Publikations⸗ Protokoll muß in

dem in Frage ſtehenden Fall jedesmal bemerkt
werden , daß das Claſſiſications⸗ Protokoll 8

Dage lang zu Jedermanns Einſicht offen gele⸗

geni pahe , wa ? PST tiaaEn DAPEN
effekt wird

RAERP

Finanz⸗Minifterium .

Steuer⸗Departement .

Neo, 2891 ; Tanne den 10 . Junh 1811. i

Finanzrath Boedi producirt einen Citat
des Main und Kreis⸗Directotiums

. d . 30! . May d. F. Nro . 7873 . Die Anſtaͤnde

des Ska anA Keller betreffend , und

legt zugleich den Entwurf der Antwort vor .

Be ſſch leẽß .
Sind dieſe Beantwortungen dem Kreis⸗

Directorio , unter Remittirung der Berichts⸗An⸗
lagen , zuzuſenden , um hiernach das Weitere zu

verfügen ,



Die Antwort zur zten Frage it ‘olgen:‘ 3e y
ad 2. Nur der Berth des Guts ohneNück⸗

ſicht auf die darauf ſtehendeErndtefou inAn⸗
ſchlag Tommen. R

A ein Stid Gut:mit h aa ein
Rebberg mit dem Herbſt verkauft worden iſt ,

ſo darf allerdings eine billige Minderung des⸗

Kaufpreiſes eintreten .

Uebrigens iſt darauf keine Rückſicht i neh⸗

ob Obſtbaͤume auf einem Acker geſtanden

haben oder nicht , da der einzelne Kauf nicht

entſcheidet . Wenn uͤbrigens auh dadürch ,
daß Aecker mit tragbaren Baͤumen unter Den

verfaufteníGrundſtücken vorkommen , der Durch⸗
ſchnittetwas erhoöͤhtwird, ſogeſchieht dadurchden⸗

jenigen , welche aus Traͤgbeit keine Obſtbaͤume
pflanzen , wenn ſchon dadurch der : Ertrag des

G bedeutend s
Unrecht.
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